
Petition  
 

„Verjährungsfrist für sexuellen Missbrauch im Zivilrecht aufheben“ 
 
Über welche Entscheidung/welche Maßnahme/welchen Sachverhalt wollen Sie sich 
beschweren? 
 
Die Verjährungsfrist von sexuellen Gewaltverbrechen im Zivilrecht schützt die Täter, denn 
die Opfer können erst viele Jahrzehnte später über die Verbrechen sprechen. Sie müssen mit 
einer Verleumdungsklage rechnen, wenn sie nach der Verjährung ihr Schweigen brechen. Der 
Gesetzgeber macht sich mitschuldig an dem leidvollen Schweigen der Opfer. Er verhindert 
die Aufarbeitung der Verbrechen. Die bisherige Verjährungslogik verstößt gegen die 
Menschenrechte. 
 
Was möchten Sie mit Ihrer Bitte/Beschwerde erreichen? 
 
Damit Opfer von sexueller Gewalt nicht länger schweigen müssen, wird die Aufhebung der 
Verjährungsfrist bei Zivilklagen gefordert. Der bisherige Begriff “sexueller Missbrauch” ist 
irreführend. Es handelt sich um Gewalt, die schwere psychophysische Beeinträchtigungen 
nach sich zieht. Darüber muss die Gesellschaft informiert werden. Dass Opfer sich dem 
Verbrechen und dessen Folgen erst Jahrzehnte später stellen können, werden Fachleute wie 
Betroffene bestätigen können/müssen. Das gilt es anzuerkennen, sowie die lebenslangen 
Schäden, die durch sexuelle Gewalt entstehen. 
 
Gegen wen, insbesondere welche Behörde/Institution richtet sich Ihre Beschwerde? 
 
Gegen den Gesetzgeber. 
 
Muss nach Ihrer Vorstellung ein Gesetz/eine Vorschrift geändert/ergänzt werden? Wenn ja, 
welche(s)? 
 
Die Verjährungsfrist von sexuellen Gewaltverbrechen bei Zivilklagen. 
 
Bitte geben Sie eine kurze Begründung für Ihre Bitte/Beschwerde: 
 
Sexuelle Gewalt ist das Ende der Kindheit und der Beginn lebenslanger Leiden an Körper und 
Seele. Scham- und Schuldgefühle manifestieren sich durch das gesetzlich verordnete 
Schweigen. Dadurch wird das Verbrechen in der Gesellschaft tabuisiert. Wenn Opfer dem 
Leid keine Worte geben dürfen und über den Schmerz nicht frei sprechen können, zerbrechen 
sie. 
 

Die Petition wurde von 14.752 Menschen unterschrieben.  
Vielen Dank für diese Unterstützung! 

 
Diese Petition ist geschlossen. Sie wurde vom Deutschen Bundestag abgelehnt. Gegen diese 
Entscheidung habe ich beim Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte Beschwerde 
gegen die Bundesrepublik Deutschland eingereicht, weil sie damit ihre Verpflichtungen der 
Europäischen Menschenrechtskonvention verletzt. 
 
Unterstützen Sie diese Beschwerde jetzt!



An:  
 
Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte 
Europarat 
 
F-67075 Strassbourg Cedex 
 
 
Denef ./. Deutschland 

Beschwerde Nr. 12805/09 
 
 
Ja, ich fordere die Aufhebung der Verjährung von Ansprüchen wegen sexuellen Missbrauchs 
und erkläre meine Unterstützung für die Beschwerde von Norbert Denef: 
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Bitte senden an: 
Norbert Denef, Schulstr. 2 B, 23683 Scharbeutz 


